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Steuerfestsetzungen bei bedeutenden Einzelfällen 

 

Jahresbericht des ORH Die Veranlagungsqualität bei Steuerfällen mit 
hohem Risikopotenzial ist mangelhaft und 
führt zu einem vorsichtig geschätzten Steu-
erausfall von mindestens 39 Mio. € jährlich. 
Die Auswahl gründlich zu prüfender Steuer-
fälle und der Personaleinsatz richten sich zu 
wenig am möglichen Steuermehrertrag aus. 
Ein Qualitätsmanagement ist in der Praxis 
noch nicht umgesetzt. 

Beschluss des Landtags 
vom 25. Juni 2008 
(Drs. 15/10908 Nr. 2 e) 

Die Staatsregierung wird gem. Art. 114 Abs. 3
und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung er-
sucht, dass die Bearbeitungsqualität an den 
bayerischen Finanzämtern insbesondere bei 
Steuerfällen mit hohem Risikopotenzial ge-
steigert und die Fehlerquote bei derartigen 
Fällen künftig verringert wird. Die Übermitt-
lung von Bilanzen und Gewinn- und Verlust-
rechnungen in digitaler Form sollte in den 
Steuergesetzen verankert werden. Dem 
Landtag ist bis 30.11.2008 zu berichten. 

Stellungnahme des Staats-
ministeriums für Finanzen 
vom 25. Januar 2009 
(35/66 - H 3045 - 037 - 1019/09) 

Um eine qualitativ hochwertige Bearbeitung 
der prüfungswürdigen Fälle zu erreichen, ha-
be die Steuerverwaltung vielfältige Maßnah-
men ergriffen: z. B. Fortbildungen, Leitfäden 
und Checklisten zu bestimmten Themen oder 
die Installation eines Ansprechpartners „In-
ternationales Steuerrecht“. Diese Maßnah-
men begännen zu greifen, wie auch eine Ge-
schäftsprüfung in 2008 bestätigt habe. 

Für die zielgenaue Auswahl prüfungswürdiger 
Fälle setze die Steuerverwaltung auf ein ma-
schinelles Risikomanagementsystem, an dem 
mit Hochdruck gearbeitet werde. 

Im Steuerbürokratieabbaugesetz vom 
20.12.2008 (BGBl. I S. 2850) sei die Verpflichtung
zur elektronischen Übermittlung der Unter-
nehmenssteuererklärungen mit Bilanzen und 
Gewinn- und Verlustrechnungen enthalten. 
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Anmerkung des ORH Dem Anliegen des ORH wurde im Wesentli-
chen Rechnung getragen. 

Beschluss des Ausschusses für 
Staatshaushalt und Finanzfragen
vom 28. Mai 2009 

Kenntnisnahme. 

 


